
BVGer D-5705/2008 vom 24. Februar 2009
Bundesverwaltungsgericht, 2009-02-24, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-5705_2008

FR: TAF D-5705/2008 du 24 février 2009

IT: TAF D-5705/2008 del 24 febbraio 2009

Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Ju-ni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021). Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine
Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im
Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig
für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet in diesem Bereich
endgültig (Art. 105 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 [AsylG, SR 142.31]; Art. 83 Bst. d
Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).

E. 1.2
Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingereicht. Die Beschwerdeführenden sind
durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und haben ein schutzwürdiges
Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung. Die Beschwerdeführenden sind
daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art. 6 AsylG i.V.m. Art. 48 Abs. 1 und
Art. 50 und 52 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

E. 2
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden
(Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 3.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Als
Flüchtling wird eine ausländische Person anerkannt, wenn sie in ihrem Heimatstaat oder im
Land, in dem sie zuletzt wohnte, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen
ernsthaften Nachteilen ausgesetzt ist oder begründete Furcht hat, solchen Nachteilen
ausgesetzt zu werden. Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung von Leib,
Leben oder Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck
bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 AsylG).

E. 3.2



Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich
sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte
Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).

E. 4.1
Gemäss Art. 17 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 6 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999
über Verfahrensfragen (AsylV 1, SR 142.311) wird die asylsuchende Person von einer
Person gleichen Geschlechts befragt, wenn konkrete Hinweise auf geschlechtsspezifische
Verfolgung vorliegen. Die Behörden sind somit verpflichtet, gemäss Art. 6 AsylV 1
vorzugehen, sobald entsprechende (konkrete) Hinweise vorliegen (vgl. Entscheidungen und
Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2003 Nr. 2 E. 5c S. 19
f.). Eine Verfolgung ist dann geschlechtsspezifisch im Sinne der genannten Bestimmung,
wenn sie in der Form sexueller Gewalt stattfindet oder die sexuelle Identität des Opfers
treffen soll (vgl. EMARK 2003 Nr. 2 E. 5a und b S. 16 ff.). Des weitern soll das Geschlecht
nach Möglichkeit auch bei der Auswahl der Personen, die als Dolmetscher eingesetzt
werden und das Protokoll führen, berücksichtigt werden. Art. 6 AsylV 1 soll die
Schilderung von Eingriffen in die sexuelle Integrität asylsuchender Personen erleichtern
und ihnen die Möglichkeit geben, ihre Vorbringen angemessen, möglichst vollständig und
frei von Schamgefühlen vorzutragen, und dient somit unter anderem der Gewährleistung
der korrekten Sachverhaltsabklärung (vgl. EMARK 2003 Nr. 2 E. 5c S. 19 f.).

E. 4.2
In der Beschwerde wird die Auffassung vertreten, die Beschwerdeführerin hätte bereits bei
der Erstbefragung darauf hingewiesen werden müssen, dass ihre Aussagen nicht dem
Ehemann weitergegeben würden. Weil dieser Hinweis unterlassen worden sei, könne man
nicht erwarten, dass sie als Frau bereit gewesen sei, über die von ihr erlittenen Nachteile zu
sprechen. Vor diesem Hintergrund habe sie keine eigenen Asylgründe geltend gemacht. Die
Erstbefra-gung dient vorab der Feststellung der Personalien und des Reisewegs und einer
summarischen Erhebung der Asylgründe. Aufgrund der von einem Gesuchsteller oder einer
Gesuchstellerin gemachten Angaben ist unter anderem der Entscheid zu fällen, ob weitere
Anhörungen durch ein gleichgeschlechtliches Befragungsteam durchzuführen sind. Die
Beschwerdeführerin sagte auf die Frage, warum sie ihr Heimatland verlassen habe und in
die Schweiz gekommen sei, als erstes aus, ihr Ehemann sei verfolgt worden. Erst auf den
Hinweis, zu berichten, was sie selbst erlebt habe, gab sie zu Protokoll, was ihr selbst
passiert sei. Aus dieser spontanen Darstellung der Beschwerdeführerin ist zu schliessen,
dass sie in erster Linie wegen der Probleme ihres Ehemannes ihr Heimatland verlassen hat.
Dem Erstprotokoll sind zudem keinerlei Anhaltspunkte zu entnehmen, gestützt auf welche
davon auszugehen wäre, dass sie aus Angst, ihr Ehemann könne davon erfahren, nicht alle
Verfolgungsgründe ansatzweise hätte geltend machen können. Unter diesen Umständen
kann dem BFM nicht der Vorwurf gemacht werden, es habe die Beschwerdeführerin nicht
darauf hingewiesen, dass ihre Aussagen nicht dem Ehemann weitergeleitet würden.
Bezeichnenderweise wurden in der Be-schwerdeschrift keine zusätzlichen eigenen
Verfolgungsgründe vorgebracht, woraus zu schliessen ist, dass die Beschwerdeführerin
offensichtlich keine weiteren als die in den beiden Befragungen geltend gemachten
Ausreisegründe vorzubringen hat.



E. 4.3
In der Beschwerde wurde zudem bemängelt, dass die Befragung der Beschwerdeführerin
nicht in einem geschlechtsspezifischen Team durchgeführt worden sei, obwohl russische
Soldaten bekannter-massen oft Frauen vergewaltigten. Die Beschwerdeführerin machte bei
der Erstbefragung weder geltend noch deutete sie an, dass sie sexuelle Belästigungen oder
gar Übergriffen erlebt habe. Es bestand unter diesen Umständen kein Anlass, für ihre
Anhörung zu den Asylgründen ein reines Frauenteam aufzubieten. Zudem können dem
kantonalen Protokoll keine Hinweise entnommen werden, welche auf eine
geschlechtsspezifische Verfolgung schliessen liessen. Somit bestand auch nach Abschluss
der kantonalen Anhörung keine Veran-lassung, die Beschwerdeführerin im Rahmen einer
ergänzenden Anhörung durch ein Frauenteam zu befragen.

E. 4.4
Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Ablauf der Befragungen der
Beschwerdeführerin korrekt erfolgte und keinerlei Hinweise dafür bestehen, dass sie sich zu
den für ihr Asylgesuch wesentlichen Vorbringen nicht frei äussern konnte. In der
Beschwerde wurden denn auch keine zusätzlichen Verfolgungsgründe dargelegt.

E. 5
In der Beschwerdeschrift wurde geltend gemacht, dass einerseits der Sachverhalt nicht in
genügender Weise festgestellt worden sei und sich das BFM andererseits in der
angefochtenen Verfügung nur ungenügend mit den Vorbringen der Beschwerdeführenden
auseinander-gesetzt habe. Damit machen die Beschwerdeführenden eine Verletzung des
rechtlichen Gehörs geltend.

E. 5.1
Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV; SR 101], Art. 29 VwVG, Art.
32 Abs. 1 VwVG) verlangt, dass die verfügende Behörde die Vorbringen des Betroffenen
tatsächlich hört, sorgfältig und ernsthaft prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt,
was sich entsprechend in der Entscheidbegründung niederschlagen muss (vgl. Art. 35 Abs.
1 VwVG; EMARK 2004 Nr. 38 E. 6.3. S. 264). Ferner soll die Abfassung der Begründung
dem oder der Betroffenen ermöglichen, den Entscheid gegebenenfalls sachgerecht
anzufechten, was nur der Fall ist, wenn sich sowohl die betroffene Person als auch die
Rechtsmittelinstanz über die Tragweite des Entscheides ein Bild machen können. Dabei ist
die verfügende Behörde nicht verpflichtet, sich mit jedem Detail der
Sachverhalts-darstellung oder mit jedem rechtlichen Einwand auseinander zu setzen.
Vielmehr kann sie sich auf die wesentlichen Gesichspunkte beschränken. Die
Begründungsdichte richtet sich nach dem Verfügungsgegenstand, den
Verfahrensumständen und den Interessen des Betroffenen, wobei bei schwerwiegenden
Eingriffen in die rechtlich geschützten Interessen des Betroffenen - und um solche geht es
bei der Frage der Gewährung des Asyls - eine sorgfältige Begründung verlangt (EMARK
2006 Nr. 24 E. 5.1. S. 256).

E. 5.2
In der Beschwerdeschrift wurde gerügt, dass das BFM den vom Beschwerdeführer geltend
gemachten Gefangenenaustausch ohne weitere Erklärungen mit einer regulären Freilassung
gleichgestellt habe, indem es aus der Freilassung auf eine fehlende Verfolgung durch die



russischen Behörden geschlossen habe. Mit denjenigen Vorbringen der
Beschwerdeführenden, welche Hinweise auf eine bestehende Verfolgung durch die
russischen Behörden gäben, habe sich das BFM nicht auseinandergesetzt.

E. 5.3
In seiner Vernehmlassung nahm das BFM zu diesem Vorwurf nicht Stellung.

E. 5.4
Die angefochtene Verfügung vermag den zuvor erwähnten Anforderungen an den
Grundsatz des rechtlichen Gehörs nicht zu genügen, wie die nachfolgenden Erwägungen
zeigen.

E. 5.4.1
In der angefochtenen Verfügung setzte sich das BFM inhaltlich auf vier Zeilen und einigen
Buchstaben mit den Vorbringen der Beschwerdeführenden auseinander (S. 3 erster
Abschnitt der angefoch-tenen Verfügung). Aufgrund dieser kurzgehaltenen Einschätzung
gelangte es zum Schluss, dass die Vorbringen der Beschwerdeführenden den
Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft nicht zu genügen vermöchten und die
Beschwerdeführenden die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllten. Dabei sagte es bezüglich
der vorgebrachten Fluchtgründe einzig aus, dass infolge der auflagenfreien Freilassung des
Beschwerdeführers und der fehlenden Geltendmachung eines Verfahrens gegen ihn keine
Hinweise für Verfolgungsmassnahmen durch die russischen Behörden zu befürchten seien.
Im Übrigen verwies es auf die nachfolgenden Erwägungen.

E. 5.4.2
Der Anspruch auf rechtliches Gehör umfasst in dem vorliegend interessierenden Sinn
einerseits das Recht der Parteien auf Anhörung und andererseits das Recht auf Prüfung der
von ihnen geltend gemachten Vorbringen. Dem vorinstanzlichen Entscheid ist indessen
nicht zu entnehmen, dass die Aussagen der Beschwerdeführenden tatsächlich gehört und
ernsthaft geprüft worden wären. Vielmehr ist bereits aus der äusserst kurzen Begründung
des BFM auf eine Verletzung der Begründungspflicht und damit auf eine Verletzung des
rechtlichen Gehörs zu schliessen. Zudem lässt die auf dieser rudi-mentären Begründung
basierende Argumentation des BFM nicht den Schluss zu, das BFM habe sich ernsthaft mit
den Vorbringen der Beschwerdeführenden auseinandergesetzt, zumal sie weder der
geltenden Praxis (vgl. EMARK 2006 Nr. 24 und 2004 Nr. 38) noch den zahlreichen,
öffentlich zugänglichen Quellen von internationalen Organisationen, welche sich zur Lage
in Tschetschenien und insbesondere zur Situation von tschetschenischen Rebellen in
Tschetschenien äussern, gerecht wird. Mit seiner Argumentation verkennt das BFM auch,
dass die Beschwerdeführenden in den knapp gehaltenen Befragungen mehrere Hinweise zu
Protokoll gegeben haben, die auf eine drohende Verfolgung durch die russischen Behörden
schliessen lassen könnten, sofern sie als glaubhaft zu erachten wären. Eine
Auseinandersetzung mit diesen Aussagen fehlt indessen gänzlich. Weder verneinte das
BFM deren Glaubhaftigkeit noch prüfte es diese Angaben in Bezug auf die Relevanz für die
Flüchtlingseigenschaft. Zwar ist es nicht Aufgabe der Asylbehörden, alle von den
Beschwerdeführenden vorgebrachten Details zu würdigen; indessen sind sie im Sinne eines
fairen Verfahrens gestützt auf die ihnen obliegende Begründungspflicht gehalten, sich zu
den wesentlichen Kernvorbringen von Asylsuchenden zu äussern, in ihrer Begründung
sowohl für als auch gegen das Bestehen der Flüchtlingseigenschaft sprechende
Sachverhaltselemente zu erwähnen, gegen-einander abzuwägen und in diesem Sinne zu



einer Schlussfolgerung zu gelangen. Es vermag keineswegs zu genügen, mit einem einzigen
Argument festzustellen, die Flüchtlingseigenschaft bestehe nicht, ohne die für das Bestehen
der Flüchtlingseigenschaft sprechenden Argumente in die Entscheidung miteinzubeziehen.
Auch aus diesem Grund hat das BFM vorliegend die Pflicht, seine Entscheidungen
nachvollziehbar und unter Einbezug der wesentlichen Sachverhaltselemente zu begründen,
verletzt. Zudem vermag der Hinweis in der angefochtenen Verfügung, im Übrigen werde
auf die nachfolgenden Erwägungen verwiesen, an dieser Einschätzung nichts zu ändern, da
nicht ersichtlich ist, welche Erwägungen damit gemeint sind, und auch nicht schlüssig
festgestellt werden kann, welche damit gemeint sein könnten. Wie in der Beschwerde
zutreffend festgestellt wurde, folgen dem erwähnten Satz im Rahmen der Prüfung der
Flüchtlingseigenschaft keine andern Erwägungen mehr, womit die Vorinstanz erneut ihrer
Pflicht zur Begründung nicht genügend nachgekommen ist. Die angefochtene Verfügung ist
damit weder für die Beschwerdeführenden selber noch für die Rechtsmittelinstanz
nachvollziehbar.

E. 5.4.3
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Würdigung der Vorbringen der
Beschwerdeführenden in der abweisenden Verfügung der Vorinstanz aufgrund der
vorangehenden Erwägungen ungenügend ist. Sie lässt das geforderte Mass an
Begründungsdichte vermissen, womit das BFM die ihm obliegende Prüfungs- und
Begründungspflicht und damit den Anspruch der Beschwerdeführenden auf rechtliches
Gehör verletzt hat. Die Vorbringen der Beschwerdeführenden wären eingehender zu prüfen
gewesen und diese Prüfung hätte in die Entscheidfindung erkennbar einfliessen müssen.

E. 5.5
Zudem ist der Sachverhalt weder für die Beurteilung der Glaubhaftigkeit der Vorbringen
der Beschwerdeführenden noch für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft genügend
abgeklärt worden.

E. 5.5.1
Infolge des nur unvollständig festgestellten Sachverhalts ist die vom BFM dargestellte
Begründung nicht nachvollziehbar, wie bereits festgehalten worden ist. Seine
Schlussfolgerung, die auflagenfreie Freilassung und die fehlende Geltendmachung eines
Verfahrens würden gegen Verfolgungsmassnahmen durch russische Behörden sprechen,
vermag angesichts des Vorbringens des Beschwerdeführers, er sei als Gefangener gegen
zwei russische Offiziere ausgetauscht und freigelassen worden, nicht zu überzeugen. Wie in
der Beschwerde nämlich zu Recht argumentiert wurde, könnte höchstens aus einer
"regulären" Freilassung - womit wohl eine Freilassung im Rahmen eines
Untersuchungsverfahrens unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften gemeint sein
dürfte - auf ein fehlendes weiteres Verfolgungsinteresse geschlossen werden. Die vom
Beschwerdeführer geltend gemachte Freilassung anlässlich eines Gefangenenaustausches
hingegen beruht auf der Verhandlung zwischen zwei Parteien, nämlich den russischen
Truppen und den tschetschenischen Rebellen, die miteinander in Kampfhandlungen
verstrickt sind, wobei beide Parteien ihre Interessen durchzusetzen versuchen und sich
dabei kaum an gesetzliche Vorschriften halten. Unter diesen Umständen sind weitere
Verfolgungsmassnahmen trotz einer Freilassung denkbar. Jedoch ist auch diesbezüglich der
Sachverhalt unklar geblieben, indem die Hintergründe der Freilassung nicht näher geklärt
worden sind. Auch können den Akten keine Details über das Zustandekommen des



Austausches im Einzelnen entnommen werden, obwohl sie für die Beurteilung der
Gefährdungslage der Beschwerdeführenden aufschlussreich und notwendig wären. So ist
beispielsweise im Dunkeln geblieben, welche Seite zuerst ihren Gefangenen
zurückverlangte oder was ausschlaggebend für den Tausch einer Person gegen zwei war.
Unbekannt sind auch die Personen, welche für den Austausch verantwortlich waren,
geblieben. Mehr Details über die Hintergründe des Austausches vermöchten auch Hinweise
darauf zu geben, ob die russischen Behörden an der Person des Beschwerdeführers nach
wie vor ein Interesse haben. Wie in der Beschwerde zutreffend festgehalten wurde, ist
aufgrund der Aktenlage nicht auszuschliessen, dass der Beschwerdeführer freigelassen
wurde, obwohl die russischen Behörden weiterhin an seiner Festhaltung interessiert
gewesen wären. Es kann indessen auch nicht ausgeschlossen werden, dass er von den
russischen Soldaten nur festgehalten worden ist, um als Druckmittel für die Freilassung der
beiden russischen Offiziere zu dienen. Je nach Ausgangslage wäre das weitere Interesse der
russischen Behörden an ihm wohl differenziert zu beurteilen. Auch diesbezüglich ist der
Sachverhalt ungeklärt geblieben, was zur Folge hat, dass das Risiko von weiteren
Verfolgungsmassnahmen durch die russischen Behörden dem Be-schwerdeführer
gegenüber gestützt auf die bestehende Aktenlage nicht eingeschätzt werden kann.

E. 5.5.2
Aus den Aussagen der Beschwerdeführenden ergeben sich zudem mehrere Hinweise,
welche gegen die Schlussfolgerung des BFM sprechen. So sagte der Beschwerdeführer
anlässlich der kantonalen Anhörung aus, er habe in der Schweiz erfahren, dass man ihn
suche. Würde er in sein Heimatland zurückkehren, müsste er mit seiner Ermordung
rechnen. Er hätte sein Heimatland nie verlassen und seine Eltern allein dort zurückgelassen,
aber er sei dazu gezwungen gewesen (vgl. Akte A24/21 S. 9 und 13). Aus diesen Aussagen
ist - sofern sie als glaubhaft zu erachten sind - zu schliessen, dass der Beschwerdeführer im
Fall einer Rückkehr in sein Heimatland mit weiteren Verfolgungsmassnahmen zu rechnen
hat. Seine Aussage, der Austausch gelte nur für den Moment (Akte A24/21 S. 13), spricht
überdies gegen die Schlussfolgerung des BFM. Vielmehr stellt sie einen Hinweis dafür dar,
dass er nicht freiwillig, sondern unter Druck, freigelassen worden ist, was ein weiteres
Interesse der russischen Behörden an seiner Person impliziert. Die Beschwerdeführerin
ihrerseits gab an, bei den Schwiegereltern habe man sehr oft nach dem Ehemann gefragt
(Akte A23/12 S. 5), wobei hier - wie in der Beschwerdeschrift zu Recht gerügt wurde -
nicht geprüft worden ist, in welchem Zeitpunkt und in welcher Intensität diese Nachfragen
erfolgt sind. Auch daraus könnten weitere Rückschlüsse auf eine allenfalls immer noch
bestehende Gefährdungslage des Beschwerdeführers geschlossen werden. Zumindest lassen
sich diese Aussagen ohne weitere Prüfung nicht mit einem fehlenden Verfolgungsinteresse
der russischen Behörden am Beschwerdeführer vereinbaren.

E. 5.5.3
Insgesamt fehlen insbesondere nähere Informationen über die Suche nach dem
Beschwerdeführer, wobei weder die Anzahl, die Intensität noch die zeitlichen Angaben
erfragt worden sind. Auch über allfällige Behelligungen wurden die Beschwerdeführenden
nur rudimentär befragt. Ferner fehlen den Protokollen detailliertere Informationen über die
Hintergründe des geltend gemachten Gefangenenaustausches und über das, was nach der
Freilassung konkret passiert sein soll. Obwohl sich der Beschwerdeführer während etwa
sechs Jahren bei den tschetschenischen Rebellen im Wald aufgehalten haben will, wurde er
nicht eingehend über diese Zeit befragt. Insbesondere wurde er nicht aufgefordert,



überprüfbare Details - wie beispielsweise den vollständigen Namen seines Cousins und
Kommandanten der tsche-tschenischen Rebellen, dem er sich angeschlossen haben will -
preiszugeben. Es fehlen auch genauere Angaben über die beiden erwähnten Schiessereien
mit den russischen Truppen. Weder die Befehlskette innerhalb der Rebellen noch andere
Angaben, aus welchen auf die Glaubhaftigkeit oder die Unglaubhaftigkeit der Vorbringen
geschlossen werden könnte, wurden erfragt. Die oberflächlichen Befragungen haben zu
wesentlichen Sachverhaltslücken geführt, die das BFM hätte ergänzen müssen. Indessen
unterliess es das BFM, den Sachverhalt genügend zu klären und dazu beispielsweise die
Beschwerdeführenden ergänzend anzuhören. Weshalb das BFM trotz des nur rudimentär
erstellten Sachverhaltes zur Schlussfolgerung gelangt, es sei nicht mit
Verfolgungsmassnahmen durch die russischen Behörden zu rechnen, kann unter diesen
Umständen - wie bereits erwähnt - nicht nachvollzogen werden.

E. 5.5.4
Aufgrund des Gesagten ergibt sich, dass die Vorinstanz den rechtserheblichen Sachverhalt
nicht genügend erstellt hat und auch damit ihrer Abklärungs- und Begründungspflicht nicht
genügend nachgekommen ist, womit der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt ist.

E. 6.1
Eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör führt grundsätzlich zur Aufhebung
der angefochtenen Verfügung ohne Rücksicht darauf, ob diese bei korrekter
Verfahrensführung im Ergebnis anders ausgefallen wäre (vgl. EMARK 2004 Nr. 38 E. 7.1
S. 265 und gestützt darauf Urteil des Bundesverwaltungsgerichts D-5409/2006 vom 22.
August 2008), und sie kann von Amtes wegen als Kassationsgrund berücksichtigt werden,
wenn die Mängel schwerwiegend sind und eine vernünftige Prozesserledigung in der
Rechtsmittelinstanz verunmögli-chen (vgl. EMARK 1993 Nr. 35 E. 3.c S. 246 f.).

E. 6.2
Aufgrund der umfassenden Kognition des Bundesverwaltungsgerichts im
Asylbeschwerdeverfahren (vgl. Art. 106 AsylG) kann die Verletzung des Anspruch auf
rechtliches Gehör in bestimmten Schranken geheilt werden (vgl. EMARK 2004 Nr. 38 E.
7.1 S. 265 und gestützt darauf Urteil des Bundesverwaltungsgerichts D-5409/2006 vom 22.
August 2008). Im vorliegenden Fall ist die fehlende Feststellung des rechtserheblichen
Sachverhalts und die Nichtberücksichtigung der Aussagen der Beschwerdeführenden bei
der Prüfung ihrer Asylgesuche seitens des BFM als schwerer Mangel zu bezeichnen. Diese
Versäumnisse des BFM sind nicht auf Beschwerdeebene zu beheben, da den
Beschwerdeführenden dadurch eine Instanz verloren ginge. Eine Heilung der festgestellten
Mängel in der angefochtenen Verfügung aus prozessökonomischen Gründen fällt
vorliegend mithin nicht in Betracht.

E. 6.3
Da eine Heilung der vorstehend aufgezeigten Verfahrensmängel im Rahmen des
Beschwerdeverfahrens nicht angebracht ist, ist die angefochtene Verfügung aufzuheben und
die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das BFM wird vor dem
Neuentscheid die Beschwerdeführenden zu ihren Asylgründen anzuhören und allenfalls
weitere Abklärungsmassnahmen anzuordnen haben.

E. 7.1



Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 und 2
VwVG).

E. 7.2
Den Beschwerdeführenden ist - als obsiegender Partei - für die ihnen im
Beschwerdeverfahren erwachsenen notwendigen Kosten eine Parteientschädigung
zuzusprechen (vgl. Art. 16 Abs. 1 Bst. a VGG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21.
Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 173.320.2]). Die Vertreterin der Beschwerdeführenden veranschlagt in der
Kostennote vom 11. Februar 2009 einen Aufwand von zwölf Stunden und 20 Minuten zu
einem Stundenansatz von Fr. 150.- sowie Spesen von Fr. 50.-, total somit Fr. 2'000.-. Das
Bundesverwaltungsgericht erachtet angesichts des geringen Aktenumfangs einen Aufwand
von acht Stunden als angemessen, weshalb die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen
ist. Damit ergibt sich eine Parteientschädigung von Fr. 1'200.- und einen Spesenaufwand in
der Höhe von Fr. 50.-. Die Mehrwertsteuer wird nicht entrichtet, da eine solche auf der
Honorarnote vom 11. Februar 2009 nicht ausgewiesen wurde. Das BFM ist anzuweisen,
den Beschwerdeführenden den Betrag von Fr. 1'250.- als Parteientschädigung zu entrichten
(vgl. Art 8 ff. VGKE). (Dispositiv nachfolgende Seite)
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